
Sitzung der agw-AG „Hochwassermanagement“ am 
11. Dezember 2013 in Bergheim

• Beratung der Reaktionen auf die zum
Jahresende 2013 offiziell zu veröffentlichenden 
Hochwasserrisiko- und Gefahrenkarten

• Abstimmung des weiteren Vorgehen

• Verschiedenes



Pressestimmen



13.11.2013
Birtener wollen kein Überschwemmungsgebiet 
Die geplante Ausweisung greife in Eigentumsrechte ein. Auch die Stadtverwaltung äußert sich ablehnend.
VON JOSEF POGORZALEK 
Birten Die geplante Ausweisung eines Überschwemmungsgebiets entlang des Winnenthaler Kanals in Birten stößt auf Ablehnung. 
Die Stadtverwaltung hat eine geharnischte Stellungnahme an die Bezirksregierung formuliert, in der sie unter anderem einen Eingriff in ihre Planungshoheit kritisiert. 
Auch Birtener haben sich schriftlich ablehnend gegenüber der Bezirksregierung geäußert. 
Wie berichtet ist die Bezirksregierung nach dem Wasserhaushaltsgesetz zum Ausweisen von Überschwemmungsgebieten verpflichtet.
Es geht dabei um Gewässer außerhalb von Deichen, für die rechnerisch Hochwasser ermittelt wurden, wie sie sich rein statistisch einmal in 100 Jahren ereignen. 
Wird das Überschwemmungsgebiet festgesetzt, zieht dies eine Reihe von 
Einschränkungen nach sich. Unter anderem dürfen keine Baugebiete ausgewiesen werden. 
Die Stadtverwaltung bezweifelt unter anderem die Richtigkeit der Grundlagendaten für das angenommene Hochwasser und kritisiert, „dass sich eine über 
jahrzehnte gewachsene Siedlung mit dazugehöriger Infrastruktur nicht mehr weiterentwickeln lässt“. 
Die kommunale Planungshoheit werde außer Kraft gesetzt, die Bürger würden bevormundet. 
Der FBI, dem Bezirksausschussvorsitzenden Hermann Janßen (CDU) sowie vielen Birtenern geht die Stellungnahme der Stadtverwaltung nicht weit genug. 
„Die Stadt sollte mit den Bürgern gegen die Ausweisung des Überschwemmungsgebiets klagen“, sagte Janßen gestern. Zusammen mit Hans-Peter Feldmann (FBI)
forderte er außerdem, dass der Bergbau sowie die Lineg mit in die Pflicht genommen werden 
müssen. Der Bergbau habe zu Bodensenkungen in Birten geführt, von denen bei der Erteilung der Genehmigung seinerzeit nicht die Rede gewesen sei. 
Die Lineg sei verpflichtet, den Flurabstand (Höhenunterschied zwischen der 
Erdoberfläche und einer Grundwasseroberfläche) bei 3,50 Metern zu halten. Und: Die „Oberlieger“, die Wasser in den Winnenthaler Kanal einleiten (Kamp-Lintfort, Rheinberg, Alpen) 
müssten mit dafür sorgen, dass der Wasserlauf in Birten nicht überläuft. 
„Die Stadt ist für den Hochwasserschutz in Xanten selbst verantwortlich. Auch das sollte die Verwaltung in ihre Erklärung aufnehmen“, sagte Feldmann.“ 
Hermann Janßen gab zusätzlich zu bedenken, dass in dem zur Ausweisung stehenden 
Gebiet in den vergangenen Jahren viele Häuser entstanden seien. „Der Wert des Eigentums der Leute wird nachträglich gemindert. Dafür müsste es Entschädigungen geben.“ 
Allgemein kritisierten sie, dass es keine Bürgerversammlung zu diesem komplizierten Thema gegeben hat. 
Der Rat entscheidet heute über die Stellungnahme der Stadt. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 17 Uhr. 


